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währung

menge artikelnummer bezeichnung ab lager einzelpreis betrag

summe netto

+ ____ % gesetzl. ust.

summe brutto

verkäuferin
falch area-manager:

falch ansprechpartner:

telefon:

telefax:

datum:

käuferin
firma:

branche:

ansprechpartner:

straße:

plz, ort, land:

auftragsnummer:

telefon:

telefax:

verkaufshotline 	 +49 7337 81-200
mo. - do.	 07:30 - 17:00 uhr
fr. 	 07:30 - 15:00 uhr  

unter zugrundelegung der allgemeinen verkaufs- und lieferbedingungen der falch gmbh.

ort, datum, unterschrift käuferin

ort, datum, unterschrift verkäuferin

versandart: 	  frei	  unfrei	  express	  spedition 
	  paketdienst	  anlieferung	  abholung

geschäftsführer achim falch	 donau-iller bank eg 	 bw-bank	 commerzbank ag
amtsgericht ulm hrb 2600	 BIC: GENODES1EHI	 BIC: SOLADEST600	 BIC: DRESDEFF630
ust-idnr.: de 811 193 506	 iban: DE78 6309 1010 0641 8290 00	 iban: DE87 6005 0101 0004 4089 83	 iban: DE75 6308 0015 0802 2823 00

  preisinformation 	   bestellung 	   lieferschein

falch gmbh n headquarter n street of water jetting 1 
89143 blaubeuren-seissen (germany)

( +49 7344 9244-0 n 2 +49 7344 9244-4090
www.falch.com n info@falch.com
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1.0 ausschließliche geltung dieser agb gegenüber unternehmern, personen 
des öffentlichen rechts und öffentlich-rechtlichen sondervermögen und 
allgemeines 

1.1 diese allgemeinen verkaufs- und lieferungsbedingungen (im 

folgenden: agb) gelten ausschließlich gegenüber bei 

vertragsschluss in ausübung einer gewerblichen oder 

selbständigen beruflichen tätigkeit handelnden unternehmern, 

juristischen personen und öffentlich-rechtlichen sondervermögen.  

gegenüber solchen bestellern gelten unsere agb ausnahmslos für 

alle unsere angebote, abschlüsse und lieferungen. 

1.2 die agb des bestellers verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir 

ihnen nach eingang nicht noch einmal widersprochen haben. das 

bedeutet, dass im falle von kollisionen zwischen unseren agb und 

den allgemeinen geschäftsbedingungen des bestellers 

ausschließlich unsere agb gelten. aus diesem grund werden auch 

solche in den allgemeinen geschäftsbedingungen des bestellers 

enthaltenen zusätzlichen bzw. ergänzenden regelungen nicht 

vertragsinhalt, die in diesen agb fehlen. 

 

2.0 vertragsabschlüsse und preise 
2.1 unsere angebote sind stets freibleibend, wobei unser eigentums- 

und urheberrecht bzw. das unserer lieferanten an angeboten, 

zeichnungen und sonstigen unterlagen (gleich ob in körperlicher 

oder unkörperlicher, insbesondere elektronischer form) bestehen 

bleibt. sie dürfen dritten nicht zugänglich gemacht werden und 

sind uns auf verlangen unverzüglich zurückzusenden. 

2.2 abbildungen in unseren prospekten, anzeigen, in unserem internet-

auftritt o. ä. sind unverbindlich. 

2.3 der besteller ist an seine bestellung 2 wochen gebunden. diese frist 

beginnt mit dem eingang der bestellung bei uns. der vertrag ist 

erst abgeschlossen, wenn wir die annahme der bestellung 

innerhalb dieser 2-wochen frist in textform (brief, fax oder e-mail) 

bestätigen oder die lieferung ausgeführt haben 

2.4 sämtliche vereinbarungen, insbesondere alle vertraglichen 

nebenabreden und nachträglichen vertragsänderungen bedürfen 

zu ihrer wirksamkeit unserer bestätigung in textform (brief, fax oder 

e-mail). das gilt auch für zusicherungen sowie die änderung 

und/oder ergänzung unserer agb. 

2.5 unsere preise verstehen sich rein netto ab unserem lager bzw. dem 

herstellerwerk. die gesetzliche umsatzsteuer, verpackungs-, 

verladungs- und versandkosten sowie die kosten der aufstellung 

und inbetriebnahme des liefergegenstands werden daher zu-

sätzlich berechnet. 

2.6 geringfügige, handelsübliche sowie durch technische 

verbesserungen bedingte abweichungen von unseren maß-, 

gewichts- und leistungsangaben sind zulässig. 

2.7 garantien werden von uns nur bei besonderer vereinbarung 

übernommen. eine solche vereinbarung bedarf zu ihrer 

wirksamkeit der textform (brief, fax oder e-mail). eine bezugnahme 

auf din-normen dient nur der beschreibung des 

leistungsgegenstands und stellt daher keine garantie dar. 

 

3.0 zahlungsbedingungen 
3.1 zahlungen haben - jeweils ohne jeden abzug - sofort nach 

lieferung und rechnungstellung zu erfolgen. skonti werden nur 

gewährt, wenn sie von uns in textform (brief, fax oder e-mail)  

zugesichert wurden. 

3.2 wir sind berechtigt, noch ausstehende lieferungen und leistungen 

nur gegen vorauszahlung oder sicherheitsleistung auszuführen, 

wenn wir nach vertragsschluss kenntnis davon erlangen, dass unser 

zahlungsanspruch durch mangelnde leistungsfähigkeit des 

bestellers gefährdet wird. 

3.3 verzugszinsen werden gemäß § 288 abs. 2 bgb mit 8 

prozentpunkten über dem basiszinssatz berechnet. 

 

4.0 aufrechnung und zurückbehaltungsrecht 
4.1 gegen unsere ansprüche kann der besteller nur mit unbe-strittenen 

oder rechtskräftig festgestellten gegenforderungen aufrechnen. 

4.2 auf ein nicht auf demselben vertragsverhältnis beruhenden 

zurückbehaltungsrecht kann sich der besteller nicht berufen. 

  
5.0 lieferung und lieferverzögerung 

5.1 liefertermine und lieferfristen, die verbindlich und unverbindlich 

vereinbart werden können, sind in textform (brief, fax oder e-mail)  

anzugeben. 

5.2 lieferfristen beginnen mit vertragsabschluss, jedoch nicht vor 

klärung aller technischen und kaufmännischen einzelheiten mit 

dem besteller. 

5.3 im falle der vereinbarung eines unverbindlichen liefertermins oder 

einer unverbindlichen lieferfrist können wir erst 4 wochen nach 

ablauf des liefertermins bzw. der lieferfrist durch mahnung in verzug 

(vgl. § 286 abs. 1 bgb) gesetzt werden. 

5.4 bei arbeitskämpfen, beim eintritt unvorhergesehener und 

außerhalb unseres einflussbereichs liegender hindernisse sowie bei 

vom herstellerwerk zu verantwortender hindernisse verlängert sich 

der liefertermin bzw. die lieferfrist um die dauer der durch diese 

umstände bedingten lieferverzögerung. dies gilt entsprechend, 

wenn die hindernisse während eines bereits vorliegenden 

lieferverzugs eintreten. 

5.5 der anspruch des bestellers auf ersatz eines schadens wegen 

lieferverzögerung (§ 280 abs. 1, abs. 2 bgb i.v.m. § 286 bgb) ist bei 

leichter fahrlässigkeit auf höchstens 5 % des vereinbarten (netto-) 

kaufpreises beschränkt. 

alle weiteren schadensersatzansprüche des bestellers wegen 

lieferverzögerung sind bei leichter fahrlässigkeit ausgeschlossen. 

wegen einer lieferverzögerung kann der besteller bei leichter 

fahrlässigkeit insbesondere nicht schadensersatz statt der leistung 

(§ 280 abs. 1, abs. 3 bgb i.v.m. § 281 bgb) verlangen. 

 

6.0 gefahrenübergang sowie versand und entgegennahme des 
liefergegenstands 
6.1 mit der übergabe des liefergegenstands an den spediteur, 

frachtführer oder abholer, spätestens jedoch mit dem verlassen 

unseres geschäftsbetriebes oder des herstellerwerkes, geht die 

gefahr auf den besteller über. das gilt auch, wenn der transport 

des liefergegenstands durch uns durchgeführt wird. 

die gefahr geht bereits vom tage der versandbereitschaft auf den 

besteller über, wenn sich der versand des liefergegenstands 

infolge nicht von uns zu vertretender umstände verzögert. 

6.2 der liefergegenstand wird von uns ausschließlich auf 

ausdrücklichen wunsch des bestellers und auf seine kosten gegen 

transportschäden versichert.  

6.3 wir sind nicht verpflichtet, die billigste versandart zu wählen. 

schadensersatzansprüche des bestellers wegen falscher 

versendung oder mangelhafter verpackung sind bei leichter 

fahrlässigkeit ausgeschlossen.  

6.4 der besteller hat, unbeschadet seiner rechte gem. ziff. 10 dieser 

agb, angelieferte gegenstände in empfang zu nehmen, auch 

wenn sie unwesentliche mängel aufweisen. 

 
7.0 abnahme  

7.1 der besteller hat den liefergegenstand innerhalb von 8 tagen 

nach dem ihm von uns in textform (brief, fax oder e-mail)  

mitgeteilten bereitstellungstermin an unserem geschäftssitz 

abzunehmen. im falle der nichtabnahme können wir von unseren 

gesetzlichen rechten gebrauch machen. 

7.2 verlangen wir schadensersatz statt der leistung, so beträgt dieser 

10 % des vereinbarten (netto-) kaufpreises. der schadensbetrag ist 

höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir einen höheren schaden 

nachweisen oder der besteller nachweist, dass ein geringerer oder 

überhaupt kein schaden entstanden ist. 

 

 8.0 eigentumsvorbehalt, verwertung und freigabe von sicherheiten 

8.1 der liefergegenstand bleibt bis zur vollständigen bezahlung des 

kaufpreises sowie der gesetzlichen umsatzsteuer unser eigentum. 

der eigentumsvorbehalt bleibt auch bestehen für alle unsere 

sonstigen forderungen aus dem kaufvertrag. der eigentumsvor-

behalt erstreckt sich auch auf unsere gesamten sonstigen 

forderungen aus der geschäftsverbindung mit dem besteller. bei 

laufender rechnung gilt das vorbehaltene eigentum als sicherheit 

für unsere forderungen. 

8.2 wird der unter eigentumsvorbehalt stehende liefergegenstand mit 

anderen, im alleineigentum des bestellers stehenden 

gegenstände verarbeitet oder mit diesen verbunden und erlischt 

hierdurch unser eigentum an der vorbehaltsware (§§ 947, 948 

bgb), besteht einigkeit darüber, dass etwaiges neues eigentum 

schon im zeitpunkt des entstehens zur sicherung unserer noch 

offenen forderungen auf uns übertragen ist und die sache vom 

besteller unentgeltlich und ohne rückgaberecht für uns verwahrt 

wird. wird der unter eigentumsvorbehalt stehende liefergegenstand 

mit anderen, im vorbehaltseigentum oder sicherungseigentum 

dritter stehenden gegenstände verarbeitet oder mit diesen 

verbunden und erlischt hierdurch unser eigentum an der vorbe-

haltsware (§§ 947, 948 bgb), besteht einigkeit darüber, dass wir 

miteigentümer der durch die verarbeitung bzw. verbindung 

entstehenden neuen sache im verhältnis des werts unserer 

vorbehaltsware zum wert der vorher im vorbehaltseigentum oder 

sicherungseigentum dritter stehenden gegenstände werden. 

8.3 solange unser eigentumsvorbehalt besteht, ist nur mit unserer 

vorherigen in textform (brief, fax oder e-mail) gegebenen 

zustimmung eine veräußerung, verpfändung, 

sicherungsübereignung, vermietung oder anderweitige, unsere 

sicherung beeinträchtigende überlassung oder veränderung des 

liefergegenstandes zulässig. 

8.4 veräußert oder vermietet der besteller mit unserer in textform (brief, 

fax oder e-mail) gegebenen zustimmung den in unserem eigentum 

stehenden liefergegenstand, tritt er schon jetzt alle ihm hieraus 

zustehenden forderungen mit nebenrechten an uns ab. das gilt 

auch anteilig in der höhe des wertes unseres miteigentums, falls 

der liefergegenstand in andere gegenstände verarbeitet oder mit 

diesen verbunden wird. der besteller bleibt jedoch - bis auf 

widerruf - zur einziehung der vorstehend an uns abgetretenen for-

derungen im rahmen eines ordnungsgemäßen geschäftsbetriebs 

berechtigt. unsere befugnis zur einziehung der an uns 

abgetretenen forderungen bleibt davon jedoch unberührt. wir 

verpflichten uns, die an uns abgetretenen forderungen nicht 

einzuziehen, solange der besteller mit fälligen zahlungen auf die 

durch seine vorstehende forderungsabtretung gesicherten 

forderungen nicht im verzug ist und kein antrag auf eröffnung eines 

insolvenzverfahrens über sein vermögen gestellt ist. im falle des 

zahlungsverzugs werden wir dem besteller die einziehung der von 

ihm an uns abgetretenen forderungen mit einer frist von 2 wochen 

in textform (brief, fax oder e-mail) androhen. sobald wir zur 
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einziehung der an uns abgetretenen forderungen berechtigt sind, 

hat uns der besteller sämtliche zur durchsetzung dieser 

forderungen erforderlichen unterlagen auszuhändigen und 

auskünfte zu erteilen, uns insbesondere die vollständigen namen 

und anschriften der schuldner der von ihm an uns abgetretenen 

forderungen bekannt zu geben. 

8.5 bei zugriffen von dritten, insbesondere bei pfändungen, der ganz 

oder teilweise in unserem eigentum stehenden gegenstände, hat 

uns der besteller sofort in textform (brief, fax oder e-mail) zu 

benachrichtigen und den dritten unverzüglich auf unseren 

eigentumsvorbehalt hinzuweisen. der besteller hat die kosten einer 

drittwiderspruchsklage sowie aller sonstigen kosten zu tragen, die 

zur aufhebung des zugriffs und zur wiederbeschaffung unserer 

ware erforderlich sind. 

8.6 wir sind auf verlangen zur freigabe von sicherheiten nach unserer 

wahl verpflichtet, soweit der realisierbare wert aller unserer 

sicherheiten den gesamtbetrag aller unserer forderungen nicht nur 

vorübergehend um mehr als 20 % übersteigt. bei der auswahl der 

von uns freizugebenden sicherheiten werden wir auf die 

berechtigten belange des bestellers rücksicht nehmen. 

  
9.0 untersuchungs- und rügepflicht des bestellers 

9.1 der besteller hat den liefergegenstand unverzüglich nach dessen 

erhalt, soweit dies nach ordnungsgemäßem geschäftsgange 

tunlich ist, zu untersuchen und, wenn sich ein mangel zeigt, uns 

diesen unverzüglich in textform (brief, fax oder e-mail) anzuzeigen. 

unterlässt der besteller diese anzeige, so gilt der liefergegenstand 

als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen mangel handelt, 

der bei der untersuchung nicht erkennbar war. 

9.2 zeigt sich später ein mangel des liefergegenstands, so muss uns 

der besteller diesen mangel unverzüglich nach der entdeckung in 

textform (brief, fax oder e-mail) anzeigen; anderenfalls gilt der 

liefergegenstand auch in ansehung dieses mangels als 

genehmigt. 

 

10.0 sachmangel 
10.1 beim verkauf von gebrauchten liefergegenständen ist jegliche 

sachmangelhaftung und damit jede gewährleistung 

ausgeschlossen. dies gilt nicht bei grobem verschulden oder der 

verletzung des lebens, des körpers oder der gesundheit. ziff. 10.1 

satz 1 dieser agb findet ebenfalls keine anwendung, wenn wir 

einen mangel arglistig verschwiegen oder eine garantie für die 

beschaffenheit des liefergegenstands übernommen haben. 

10.2 beim verkauf von neuen liefergegenständen gilt folgendes: 

10.2.1 die ansprüche des bestellers wegen eines sachmangels 

des liefergegenstands - gleich aus welchem rechtsgrund - 

verjähren in 12 monaten ab dessen ablieferung. dies gilt 

nicht bei grobem verschulden oder der verletzung des 

lebens, des körpers oder der gesundheit. ziff. 10.2.1 satz 1 

dieser agb findet ebenfalls keine anwendung, wenn wir 

einen mangel arglistig verschwiegen oder eine garantie 

für die beschaffenheit des liefergegenstands 

übernommen haben sowie bei ansprüchen nach dem 

produkthaftungsgesetz. 

10.2.2 die ansprüche des bestellers wegen eines bereits im 

zeitpunkt des gefahrübergangs vorhandenen 

sachmangels des liefergegenstands sind - sofern wir nicht 

den sachmangel arglistig verschwiegen oder eine 

garantie für die beschaffenheit des liefergegenstands 

übernommen haben - nach unserer wahl auf 

nacherfüllung in form der mangelbeseitigung oder der 

lieferung eines mangelfreien liefergegenstands 

beschränkt. bei fehlschlagen der von uns gewählten form 

der nacherfüllung (mangelbeseitigung oder lieferung 

eines mangelfreien liefergegenstands) ist der besteller 

nach seiner wahl zur minderung des kaufpreises des 

liefergegenstands oder zum rücktritt vom vertrag berech-

tigt. 

10.3 es wird keine gewähr übernommen für natürlichen verschleiß, 

einsatz unter außergewöhnlichen verhältnissen, fehlerhafte oder 

nachlässige behandlung sowie zweckfremden gebrauch des 

liefergegenstands. dies gilt insbesondere, wenn der besteller 

falsche betriebsstoffe verwendet oder die von uns vorgegebenen 

wartungsintervalle nicht einhält. 

10.4 der besteller ist mit ansprüchen wegen sachmängeln 

ausgeschlossen, wenn - abgesehen von notfällen - eine reparatur, 

veränderung oder ersatz einzelner teile an dem liefergegenstand 

von einer hierzu von uns nicht ausdrücklich autorisierten person 

vorgenommen wird. die durch solche - zum verlust der 

sachmängelhaftungsansprüche führenden - maßnahmen 

anfallenden kosten hat der besteller zu tragen. 

  
11.0 haftung 

11.1 für durch einen sachmangel des liefergegenstands verursachte, 

nicht am liefergegenstand selbst entstehende schäden des 

bestellers haften wir nur 

- bei grobem verschulden, 

- bei der verletzung des lebens, des körpers oder der gesundheit, 

- bei der schuldhaften, die erreichung des vertragszwecks 

gefährdender verletzung wesentlicher vertragspflichten 

hinsichtlich des bei vertragsschluss voraussehbaren typischen 

schadens, 

- in den fällen, in denen nach dem produkthaftungsgesetz bei 

fehlern am liefergegenstand für personenschäden oder 

sachschäden an privat genutzten gegenständen gehaftet wird, 

- bei fehlen von ausdrücklich zugesicherten eigenschaften des 

liefergegenstands, wenn die zusicherung gerade den zweck 

hatte, den besteller gegen nicht am liefergegenstand 

entstehende schäden abzusichern sowie 

- bei arglistigem verschweigen von mängeln oder der übernahme 

einer garantie für die beschaffenheit des liefergegenstands. 

im übrigen ist unsere haftung ausgeschlossen. 

11.2 für nicht durch einen sachmangel des liefergegenstands 

verursachte und nicht am liefergegenstand selbst entstehende 

schäden des bestellers gilt ziff. 11.1 dieser agb entsprechend. 

11.3 unsere haftung für durch lieferverzögerung verursachte schäden 

des bestellers ist in ziff. 5.0 dieser agb abschließend geregelt. 

11.4 ziff. 11.1 und ziff. 11.2 dieser agb gelten entsprechend für 

schadensersatzansprüche gegen unsere gesetzlichen vertreter 

sowie erfüllungs- und verrichtungsgehilfen. 

 

12.0 erfüllungsort, gerichtsstand, anwendbares recht und salvatorische 
klausel 
12.1 erfüllungsort für die lieferung des liefergegenstands ist merklingen 

(alb-donau-kreis). 

12.2 gerichtsstand für sämtliche ansprüche aus dem jeweiligen vertrag 

ist bei klagen mit streitwerten bis einschließlich 5.000,00 € das für 

unseren sitz örtlich zuständige amtsgericht ulm und bei klagen mit 

höheren streitwerten das für unseren sitz örtlich zuständige 

landgericht ulm. wir sind berechtigt, den besteller auch an seinem 

allgemeinen gerichtsstand zu verklagen. 

12.3 es gilt ausschließlich deutsches recht (unter ausschluss des cisg 

bzw. un-kaufrechts). 

12.4 sollte eine bestimmung dieser agb unwirksam sein oder werden, 

bleibt die rechtswirksamkeit der übrigen bestimmungen hiervon 

unberührt. anstelle einer unwirksamen bestimmung gilt eine 

wirksame bestimmung als vereinbart, die dem wirtschaftlichen 

zweck der unwirksamen bestimmung am nächsten kommt. 

 

06/2009 

 

 

hiermit erkläre ich, dass ich die allgemeinen geschäfts-bedinungen der falch 

gmbh gelesen, verstanden und akzeptiert habe. 

 

 

name (kunde) 

 

 

ort, datum 

 

 

unterschrift (kunde) 
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